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zuschätzen,'darf aber bei geeigneter Indikatorenwahl am Schluß 
der Modellmaßnahme erwartet werden. 
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Die Rolle des Prüfungswe.sens bei der I nstitutionalisierung 
der Lehrlingsausbildung in der Industrie 1935 bis 1945 

Die Situation des industriellen Prüfungswesens vor 1935 

Mitte der 20er Jahre setzten seitens der Industrie verstärkt, Be
strebungen ein, die vornehmlich in einzelnen Großbetrieben 
praktizierten Formen. einer betriebseigenen planmäßigen Fach
arbeiterausbildung weiterzuentwickeln und zu verbreiten [ 1]. Im 
Gegensatz zur Lehrlingsausbildung im Handwerk gab es weder 
ein System anerkannter Lehrberufe, auf .das der Abschluß indu · 
strieller Lehrverhältnisse gründen konnte, geschweige denn muß
te, noch gab es einen verbindlichen Katalog von Mindestanforde
rungen, dessen Einhaltung ein Mindestmaß an fachlichen Kennt· 
nissen und Fertigkeiten der in einer Industrielehre ausgebildeten 
Fachkräfte gewährleistet hätte. Was sich damals für den Einzel
betrieb vielfach noch als positiv erweisen mochte, nämlich jeweils 
uneingeschränkt über das Lehrziel, d. h. die <;lualifikationsprofile 
des Berufes, sowie die Lehrinhalte (und damit die Berufsanfor
derungen) zu befinden, mußte jedoch auf längere Sicht mit dem, 
wachsenden Industriefacharbeiterbedarf und ,dem sich dadurch 
veränderndem Rekrutierungsinteresse der Wirtschaft insgesamt 
kollidieren. Denn faktisch kam die Industrielehre zu diesem 
Zeitpunkt noch in vielen Fällen mehr einem Arbeits: denn einem 

gleich, wobei der Industrielehrling viel
fach nicht über den Status einer unqualifizierten Arbeitskraft 
hinauskam. Entsprechend gering wurde nicht nur der Nutzen 
einer Industrielehre-wie sie außerhalb der Großbetriebe durch
geführt wurde -eingeschätzt, entsprechend gering war auch ihr 
Ansehen bei den Eitern und Jugendlichen, die Wert auf eine 
Berufsausbiltlung legten (vgl. Stets, 1927). 

Verstärkt wurde dies dadurch, daß nach geltendem Recht ein an
erkannter Ausbildungsabschluß nur durch die Abschlußprüfung 
vor der Handwerkskammer, bzw. die Anerkennung industrieller 
Abschlußprüfungen durch die Handwerkskammer, erworben 
werden konnte. Dabei lag es jeweils im Ermessungsspielraum der 
einzelnen Handwerk'skammer, ob sie 

Industrielehrlinge zur Gesellenprüfung zuließ, 
Vertreter der Industrieorganisationen an der Durchführung 
von Abschlußprüfungen beteiligte, 
Abschlußprüfungen, die unter der Regie einer Industrie- und' 
Handelskammer, eines Industriefachverbandes bzw. eines ein
zelnen Betriebs durchgeführt wurden, anerkannte. 

Soweit einzelne Industriebetriebe, Arbeitgeberverbände oder In
dustrie- und Handelskammern selbst Prüfungsausschüsse einge
richtet hatten, um Industrielehrlingen die Ge_legenheit zu gebe,n, 
eine Abschlußprüfung abzulegen, geschah dies ohne rechtliche 
Grundlage und damit ohne Rechtsfolgen: Die Zeugnisse schlos
sen .keinerlei amtliche Berechtigung ein. 
Bereits im ersten Jahr seiner Tätigkeit hatte der 1925 gegründete 
Arbeitsausschuß für Berufsbildung gefordert, daß die Ausbildung 
zum Facharbeiter in der Regel mit der Gesellenprüfung abge
schlossen werden sollte. Im Jahre 1926 gab er d(e Denkschrift 
über d/e Entwicklung des Gesellenprüfungswesens in der Industrie 
heraus, die den Aufbau eines gemeinsamen Prüfungswesens von 
Handwerk und Industrie zum Ausgangs'punkt ihrer Überlegungen 
machte, und entsprechend empfahl der Deutsche Industrie- und 
Handelstag den Industrie- .und Handelskammern, sich um die 
Errichtung gemeinsamer Prüfungsausschüsse von Industrie und 
Handwerk Zu bemühen (Technische Erziehung, 1932, S. 7). 
Doch das Bestreben der Industrie, gemeinsam mit dem Hand
werk ein einheitliches Prüfungswesen für Handwerks- und I ndu
strielehrlinge aufzubauen, blieb von allenfalls regional begrenz
tem Erfolg. Noch zu Beginn der 30er Jahre mußte ein großer 
Teil der Industrielehrlinge auf einen anerkannten Abschluß ver
zichten, und es wurde in den verschiedenen Industriebezirken 
darüber geklagt, daß es keine Möglichkeiten zur Abhaltung von 
Gesellenprüfungen für Industrielehrlinge gäbe - zumeist, weil 
die Handwerkskammern die Anerkennung abgehaltener Prüfun
gen verweigerten (Technische Erziehung, 1932, S. 7J. 



BWP 2/80 D. Lennartz; Die Rolle des Prüfungswesens 17 

Den ebenso vielfältigen wie nachdrücklichen Bestrebungen, die 
Effizienz und die Attraktivität der Industrielehre zu erhöhen, 
war also allein schon von der rechtlichen Organisation des Prü· 
fungswesens her eine Beschränkung auferlegt, die Qberwunden 
werden mußte, wenn der Industrielehre als einer der handwerk· 
Iichen Lehre gleichwertigen Allsbildung zum Durchbruch verhol· 
fen werden sollte. 

Ob nun der Widerstand des Handwerks oder aber das Interesse 
eines Teils der Industrie an einem eigenen Prüfungswesen als Ur· 
sache für das Scheitern der Empfehlung des D IHT anzusehen ist 
[2], kann hier nicht beantwortet werden. Festzuhalten bleibt 
jedoch, daß selbst eine quasi rechtliche Gleichstellung des lndu· 
strielehrlings mit dem Handwerkslehrling angesichts der unter· 
schiedlichen Positionen in Handwerk und Industrie offensicht· 
lieh nur über den Auf· und Ausbau eines eigenständigen lndu· 
striellen Prüfungswesens zu verwirklichen war. · 

Eine Umfrage bei den einzelnen Industrie- U[ld Handelskam
mern, deren Ergebnisse der DIHT im März 1931 veröffentlichte 
(Technische Erziehung, 1932, S. 7 f.), ergab, daß inzwischen 
zwar über die Hälfte der Industrie- und Handelskammern Prü
fungseinrichtungen für industrielle Lehrlinge geschaffen, sich da
bei jed6ch weitgehend darauf beschränkt hatte,. 

-' die Prüfungsverhältnisse für Metallehrlinge bzw. 

- einen Teil der für ihren jeweiligen Bezirk typischen Berufe zu 
regeln. 

Hinzu kam, daß die Organisation der Prüfungseinrichtungen für 
Industrielehrlinge überaus heterogen und zum Teil innerhalb 
eines Bezirkes für die verschiedenen Berufe gesondert geregelt 
waren (vgl. Küch, 1939, S. 36) 

1. durcp besondere Vereinbarungen mit den Industrie- und Han-
delskammern zwischen 

Betrieben und Handwerkskammern 
industriellen Verbänden und Handwerkskammern 
I ndustriewerken, Handwerkskammern und Industrie- und 
Handelskammern, 

2. durch Vereinbarungen zwischen Industrie- und Handelskam
mern und industriellen Verbänden, 

durch die Industriebetriebe selbst, die ein eigenes betriebli
ches Prüfungswesen eingerichtet hatten. 

Weist bereits die Vielfalt der Organisationsformen der Prüfungs
einrichtungen auf eine weitgehend uneinheitlich geregelte Situa
tion im Bereich des industriellen Prüfungswesens hin, so dürfte 
das außerordentlich lückenhafte Fundament für eine inhaltliche 
Übereinstimmung als zusätzliches Indiz zur Kennzeichnung der 
Situation des industriellen Prüfungswesens in der Zeit von 
1925- 1935 gewertet werden (3]: Ob Abschlußprüfungen für 
I ndustr'ielehrlinge durchgeführt wurden, in welchen Berufen, 
nach welchen. Verfahren sie durchgeführt wurden und welche 
Standards ihnen jeweils zugrundegelegt wurden, war allein in das 
Ermessen einer Vielzahl unterschiedlicher Träger gestellt- mit
hin eine Situation, die eine einheitliche Steuerung, insbesondere 
jedocli eine quasi-rechtliche Gleichstellung des industriellen Prü
fungswesens mit dem handwerklichen Prüfungswesen kaum zu
ließ. 

Der Aufbau des institutionell-organisatorischen Rahmens für ein 
eigenständiges industrielles Prüfungswesen 

Am 15. Juli 1935 schlossen die Reichsgruppe Industrie die 
Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in der 
Reichswirtschaftskammer eine Vereinbarung über die Neuord
nung des Facharbeiterprüfungswesens ab, in der der schrittweise 
Aufbau eines eigenständigen Prüfungswesens für die Industrie 
festgelegt wurde (vgl. Cuntz, 1936, S. 1 --4). 

Die Industrie- und Handelskammern sollten dieser Ver'einbarung 
zufolge ab sofort (nach einheitljchem Muster) Lehrlingsrollen 
führen -was zwingend lediglich für die Handwerkskammern vor
geschrieben war. Implizit wurde damit zugleich auch bei d.en 

ausbildenden darauf hingewirkt, Lehrverträge künftig 
schriftlich abzuschließen, was ebenfalls gesetzlich nur für die 
Ausbildungsbetriebe im Handwerk vorgeschrieben und in der 
gewerblichen Wirtschaft auch keineswegs durchgängig üblich war 
(Birkenholz, 1931, S. 97). 

Mit der Einführung der Lehrlingsrolle war nunmehr eine wesent
liche organisatorische Voraussetzung geschaffen, um das "echte 
Lehrverhältnis" xon dem ZU scheiden, "was heute noch beiläufig 
unter diesem Namen vorkommt, ohne diese Bezeichnung zu ver
dienen" (Cuntz, 1936, S. 2). Materielle Grundlage dafür wieder
um war das im März 1935 beschlossene und den Betrieben zur 
Anwendung empfohlene einheitliche Lehrvertragsmuster für ge
werbliche Lehrlinge [4]. Es enthielt u. a. 

die Verpflichtung des Lehrherrn, das Lehrverhältnis zur Ein
tragung in die Lehrlingsrolle anzumelden, 

die Verpflichtung des Lehrlings, die Abschlußprüfung abzu
legen, 

die Festlegung der inhaltlichen Gestaltung des Lehrvertrags 
auf die von der Reichsgruppe Industrie gemeinsam mit dem 
Deutschen Ausschuß für'Techniscbes Schulwesen (DATSCH) 
entwickelten Berufsbilder. 

So notwendig die Vereinheitlichung des Lehrvertragswesens für 
die Neuordnung der industriellen Ausbildungsverhältnisse auch 
war, tatsächliche Effizienz indes konnte sie erst im Zusammen
hang mit der Umsetzung der Beschlüsse zum Aufbau des Prü
fungswesens erzielen. Von wesentlicher Bedeutung war hier wie
derum die Entscheidung, künftig die Prüfungsanforderungen 
zentral festzusetzen und bei den Industriefacharbeiterprüfungen 
verbindlich zugrundezulegen. Außerdem kam man überein, daß 
Facharbeiterprüfungen nur noch von den Industrie- und Handels
kammern durchzuführen seien, die zu diesem .Zweck ein Prü
fungsamt einzurichten hatter. Unter dem Gesichtspunkt der 
"einheitlichen Handhabung der Prüfungen" sollten die Prüfungs
ämter die Bestimmungen zur praktischen Durchführung der Prü
fung erlassen sowie deren Anwendung überwachen. Die Steue
rungsfunktion der Prüfungsämter beschränkte sich allerdings 
ni.cht nur auf das Prüfungswesen im engeren Sinne. Sie hatten 
zudem die in den Berichten der Prüfungsausschüsse festgehalte
nen Beobachtungen und Erfahrungen der Prüfungspraktiker aus
zuwerten, "insbesondere Mängel der praktischen und theoreti
schen Ausbildung der Lehrlinge im allgemeinen oder in einzelnen 
Fällen festzustellen sowie Maßnahmen zur Abstellung zu erör
tern" (Küch, 1937, S. 37) sowie den Kammern jeweils Bericht 
zu erstatten (vgl. Stier/Damm, o. J., S. 19f.). 

Einen weiteren Schritt beim Aufbau des industri11llen Prüfungs
wesens stellen die vom DATSCH im Juli 1935 vorgestellten Leit
sätze für die Anerkennung von gelernten Facharbeiterberufen 
(lndustriehandwerker) dar (abgedruckt bei Benner, 1977, S. 1 67) 
[5]. Mit der Verabschiedung dieser Richtlinien wurde nicht nur 
die Standardisierung der industriellen Ausbildung weiter vorbe
reitet. Zugleich wurde auch das Spektrum der lndustrieben.ife, 
für die von den Prüfungsämtern der Industrie- und Handelskam
mern Facharbeiterprüfungen eingerichtet werden durften, ein
heitlich eingegrenzt. Eine l,ndustrielehre· konnte nur noch in 
solchen Ausbildungsgängen mit einer anerkannten Prüfung ab
geschlossen werden, für die Berufsbilder sowie Prüfungsanfor
derungen vorlagen, und die nach dem ,positiven Abschluß des 
festgelegten von der Reichsgruppe 
Industrie zu industriellen Lehrberufen "erklärt" worden 
waren [6]. 

Hinsichtlich des institutionell-organisatorischen Rahmens, den es 
freilich noch inhaltlich auszufüllen galt, waren somit in den Jah
ren 1935/1936 wesentliche Voraussetzungen für den Aufbau 
eines eigenständigen und einheitlichen industriellen Prüfungs-, 
wesens erfüllt worden: 

Das Lehrverhältnis in der Industrie sollte aufgrundeines ein
heitlichen, schriftlichen Lehrvertrags abgeschlossen werden, 
und zwar in einem anerkannten Lehrberuf, für den es ein Be
rufsbild sowie Prüfungsanforderungeo gab. 
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Sämtliche industriellen Lehrverhältnisse sollten in die Lehr· 
lingsrollen der Industrie- und Handelskammern eingetragen 
werden. 

Zu den industriellen Facharbeiterprüfungen durften nur Lehr· 
Iinge zugelassen werden, die auch in die Lehrlingsrolle einge
tragen waren. 

Allein zuständiger Träger für die Durchführung von Fach· 
arbeiterprüfungenwaren die Industrie- und Handelskammern, 
die zu diesem Zweck Prüfungsämter einzurichten hatten. 

ln den Jahren 1936 bis 1942 schließlich wurden dfe auf dem 
Wege der Selbstverwaltung ergriffenen Maßnahmen durch Erlasse 
des Reichswirtschaftsministers ·sanktioniert bzw. allgemeinver
bindlich eingeführt: 

Durch Erlaß vom 24. Juni 1936 wurden industrielle Fach
arbeiterprüfungen als Zulassungsvoraussetzung für die Meister
prüfung anerkannt und damit der handwerklichen Gesellen
prüfung faktisch gleichgestellt (veröffentlicht in: Technische 
Erziehung, 1936, S. 73/74). 

Durch Erlaß vom 23. Juni 1937, waren Prüfungssatzungen 
fortan vom Reichswirtschaftsministerium zu genehmigen 
(Technische Erziehung, 1939, S. 269). 

Durch Erlaß vom 23. Dezember 1938 wurde eine reichsein
heitliche Lehrlingsrolle für' den Bereich dergewerblichen Wirt· 
schaftgenehmigt und damit die für die Lehrlingsrolle im Rah· 
men der Selbstverwaltung der gewerblichen Wirtschaft erlas· 
senen Vorschriften; Maßnahmen und Einrichtungen sanktio
niert. D.emzufolge durfte nunmehr kein Lehrverhältnis in die 
Lehrlingsrolie eingetragen werden, das nicht 

schriftlich und auf dem Lehrvertragsmu
ster war, 

auf einen anerkannten Lehrberuf und die für diesen Lehr
beruf bestimmte Lehrzeit lautete, 

den bestehenden sozialrechtlichen Bestimmungen, insbe
sondere hinsichtlich der Erziehungsbeihilfe und des Ur
laubs, entsprach sowie 

vom Arbeitsamt nach der Anordnung vom 1. März 1938 
genehmigt worden war (vgl. Küch, 1936, S. 76). 

Im Januar 1942 schließt ich wurde das (überarbeitete) Lehrver
tragsmuster für gewerbliche Lehrlinge durch Erlaß des Reichs
wirtschaftsministers reichseinheitlich für 11erbindlich erklärt (Be· 
rufsausbildung· in Handel und Gewerbe, 1942, S. 83ff.). ln dem 
neuen Lehrvertragsmuster wurde explizit ein öffentliches Inter-

. esse an der Berufserziehung zum Ausdruck gebracht und der 
privatrechtliche Charakter des Lehrvertrags durch das öffentliche 
Interesse überlagert". War bislang das Lehrverhältnis in der I ndu
strie seiner Rechtsnatur nach ausschließlich durch private 'Ver
einbarung zwischen dem Lehrherrn und dem Lehrling bzw. sei
nem Erziehungsberechtigten zustandegekommen, so wurde jetzt 
- unter Einschränkung der Privatautonomie beider Vertrags
partner - die berufliche Erziehung als eine gegenüber der Allge
meinheit bestehende Pflicht bestimmt. Da sich das öffentliche 
Interesse an der beruflichen Nachwuchserziehung vor allem aber 
in der Feststellung des Ausbildungs- und Erziehungserfolges 
konkretisierte (Schirop, 1942, S. 49), wurde dem Prüfungswesen 
'implizit eine Schtü'sselstellung zugewiesen: Maßgebend für die 
Beendigung des Lehrverhältnisses wart nicht mehr - wie nach 
dem zuvor geltenden Lehrvertragsmuster - eine vertraglich ver
einbarte Lehrzeit, sondern die Lehrabschlußprüfung. Gleichgültig 
ob sie vor oder nach Ablauf der im Berufsbild festgesetzten 
Lehrzeit abgelegt wurde. 

Analog dazu erließ der Reichswirtschaftsminister im Juni 1942 
das Lehrvertragsmuster für den Abschluß von 
sen, erklärte es allerdings nicht reichseinheitlich für verbindlich. 

Den .Industrie- un& Handelskammern wurde es lediglich zur 
Pflicht gemacht, darauf hinzuwirken, daß dieses Vertragsmuster 
bei allen Anlernverhältnissen zugrundegelegt wurde, es war je
doch nicht Voraussetzungfürdie Eintragung in die Lehrlingsrolle. 

Mit der reichseinheitlich verbindlichen Einführuhg des Lehrver
tragsmusters für gewerbliche Lehrlinge sowie dem darin bekun
deten öffentlichen Interesse an der Berufserziehung war erstmals 
auch für den Bereich der Industrie die Verpflichtung des Lehr
herrn zur beruflichen Erziehung wenn nicht gesetzlich, so doch 
vertraglich und damit rechtlich abgesichert worden: Laut Vertrag 
durfte der Lehrherr die Arbeitsleistung des Lehrlings nur zum 
Zwecke und im Interesse der Ausbildung und nicht, wie bei einer 
rein privatrechtliehen Vereinbarung, als Gegenwert in Anspruch 
nehmen. Dieser im öffe11tlichen Interesse liegenden Befreiung 
des Lehrlings "von einer rein nach P,roduktiven Gesichtspunkten 
bestimmten Arbeitsleistung" (Schirop, 1942, S. 49) entsprach 
wiederum die Verpflichtung des Lehrlings, am Ende der Lehrzeit 
die Facharbeiterprüfung vor der Industrie· und Handelskammer 
abzulegen. 

Offen bleibt, inwieweit die vertraglichen Pflichten zur Ausbil
dung einerseits sowie zur Ablegung der Facharbeiterprüfung an
dererseits auciT materiell wirksam durchgesetzt werden konnten. 
Doch da bis 1945 das Lehrverhältnis nur auf der vorgeschriebe
nen Vertragsgrundlage abgeschlossen werden durfte, war zumin
dest für diesen Zeitraum formal sichergestellt, daß Industrielehr
linge ausschließ,lich in anerkannten Lehrberufen ausgebildet 
wurden und d-en Facharbeiterbrief nur auf d!)r Grundlage zentral 
festgelegter Prüfungsanforderungen erwerben konnten. Dies wie
derum war für die weitere Entwicklung des Berufsbildungs
systems von institutioneller B.edeutung: Das System der Fach
arbeiterberute und deren inhaltliche Abgrenzung gegenüber 
Spezial- und Hilfsarbeiterberufen wurde endgültig als Grundlage 
der industriellen Berufsausbildung etabliert. 

Vereinheitlichungstendenzen in der inhaltlichen Gestaltung 
der Facharbeiterprüfungen 

Mit der zentralen Festlegung der Rahmenbedingungen und Prü
fungsanforderungen sowie der jährlichen Berichterstattung 
die Prüfungsämter war zwar die Grundlage für eine organisatori
sche und inhaltliche Übereinstimmung der Facharbeiterprüfung 
geschaffen worden, jedoch bildeten die institutionell-organisato· 
rischen Regelungen nur eine Komponente im Bestreben um ein 
einheitliches industrielles Prüfungswesen. Parallel dazu wurde 
- freilich unter ungleich grÖßeren Schwierigkeiten -versucht, 
auch auf die materielle Gestaltung der Facharbeiterprüfung, die 
Aufgabenstellung sowie die Leistungsbewertung, zentral Einfluß 
zu nehmen. 

Auf seiner Stuttgarter Arbeitstagung im Mai 1936 hatte der 
DATSCH ein Verzeichnis der Unterlagen für eine planmäßige 
Lehrlingserziehung vorgeschlagen, demzufolge für jeden Lehr
beruf ergänzend zu den Prüfungsanforderungen zentral erarbei
tet werden sollte (Technische Erziehung, 1936, S. 79): 

eine Aufgabensammlung mit Illustrationen (einschließlich 
Auswertung und Bewertung) sowohl für die praktische Prü
fungsarbeit (Gesellenstück) als auch die übrigen Fertigkeiten 
und Kenntnisse, 

Anregungen für den Prüfer (pädagogisch-psychologische Aus
richtung). 

Die inhaltliche Vereinheitlichung der. Facharbeiterprüfung kon
zentrierte sich in der Folgezeit allerdings weitgehend auf dj:ln 
praktischen PrüfungsteiL Wenngleich auch die verbindliche Vor
gabe reichseinheitlicher Prüfungsaufgaben für das sogenannte 
Facharbeiterstück keineswegs unumstritten war und außeror
dentlich kontrovers diskutiert wurde [7], so konnte sie zumin
dest ansatzweise durchgesetzt werden. Auf ·weit mehr Wider, 
stand hingegen stieß das Bestreben, das Anforderungsniveau 
auch in der Kenntnisprüfung durch ·eine zentrale Aufgabenstel
lung zu vereinheitlichen (vgl. Schleip, 1941, S. 335). 

Formal war eine tragfähige Grundlage für eine einheitlichere 
Ausrichtung der Fertigkeitsprüfung insoweit. vorgegeben, als das 
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Facharbeiterstück zwar vom Lehrbetrieb vorgeschlagen wurde, 
doch jeweils vom Prüfungsamt zu genehmigen war. in der Praxis 
führte dieses Verfahren jedoch vielfach dazu, daß die Facharbei· 
terstücke weniger. den zentralen Berufsanforderungen als viel· 
mehr den betrieblichen Verhältnissen; d. h. dem einzelbetriebli· 
chen Fertigungsprogramm angepaßt waren. Der Konflikt•zwischen 
Prüfungsamt und Lehrbetrieb war damit gleichsam vorprogram· 
miert: Das Prüfungsamt hatte vom allgemeingültigen Berufsbild 
auszugehen, während der Betrieb in erster Linie an seinerr pro· 
duktionstechnischen Bedingungen sich orientierte. Der Geneh· 
migungszwang durch das Prüfungsamt an sich reichte daher kei· 
neswegs schon aus, um ein einheitlicheres Anforderungsniveau, 
geschweige denn eine einheitliche Bewertungsgrundlage sicher· 
zustellen. Schleip verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß 
denn auch bereits innerhalb eines Prüfungsbezirkes große Unter· 
schiede hinsichtlich der Anforderungshöhe auftraten, da vielfach 
wichtige, im Berufsbild geforderte Fertigkeiten bei der Herstel· 
lung der von den Betrieben vorgeschlagenen Prüfungsstücke un· 
berücksichtigt blieben, während andere, vom Gesamtspektrum 
der Berufsanforderungen her gesehen weit weniger wichtige Fer· 
tigkeiten in höherein Umfang geprüft wurden, als zur Urteilsbil· 
dung des Prüfungsausschusses erforderlich gewesen wäre (vgl. 
Schleip, 1941, S. 332). 

Diesen Zielkonflikt suchte man schließlich durch die Einführung 
sogenannter E inheitsprüfstücke, deren Ausführung wie Bewer· 
tung detailliert festgelegt wurden, zu lösen. Die Ausarbeitung 
und Anwendung von Einheitsprüfstücken war zunächst noch 
fakultativ und in der Regel·auf den einzelnen Kammerbezirk be· 
schränkt, doch wurde sehr bald die pflichtgemäße Einführung 
-und zwar reichseinheitlich -angestrebt (vgl. Berufsausbildung 
in Handel und Gewerbe, 1940, S. 509). 

Die Sammlung und Anerkennung von Einheitsprüfstücken oblag 
dem Reichsinstitut für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe, 
der .1939 eingerichteten Nachfolgeorganisation des DATSCH. 
Dabei konnte,das Reichsinstitut bereits auf wesentliche Vqrar· 
beiten zurückgreifen: Teils hatte der DATSCH für einzelne Be· 
rufe Einheitsprüfstücke ausgearbeitet und den Industrie- und 
Handelskammern zur Anwendung zur Verfügung gestellt, teils 
hatten schon einzelne Kammerbezirke selbst Einheitsprüfstücke 
erstelit und erprobt. Im Frühjahr 1939 wurde den Prüfungsaus
schüssen erstmals für die Hauptberufe der Metallindustrie (Ma
schinenschlosser, Dreher, Werkzeugmacher, Mechaniker, Fein
mechaniker) sowie für die Modelltischler an Stelle des früheren 
Wahlprüfstücks Einheitsprüfstücke einschließlich einer verbind
lichen Bewertungsvorschrift zur Anwendung vorgeschrieben (ver
öffentlicht in: Stier/Damm, o. J.). Reichseinheitliche Abschluß
prüfungen wurden schließlich noch in dl!r Luftfahrt-, Druck- und 
Sägeindustrie eingeführt. 

Selbst wenn - wie zu vermUten ist - noch erhebliche Diskre
panzen zwischen der Zielvorstellung (detailliert ausgearbeitete 
Vorgabe!') hinsichtlich der Ausführung und Bewertung der prak
tischen 'Prüfungsarbeiten) einerseits und den Realisierungsmög· 
lichkeiten andererseits bestanden, so muß in der Einführung der 
Einheitsprüfstücke der nachhaltigste Schritt zur Organisierung 
eines Prüfungswesens gesehen werden, das maßgeblich auch,die 
Reorganisation des Ausbildungswesens in der Industrie beein
flussen konnte. 

Die Facharbeiterprüfung als Steuerungsinstrument fü'r 
die Organisation der industriellen Berufsausbildung 

Vor dem eingangs skizzierten Hintergrund scheint es nahelie
gend, de.n forcierten Aufbau eines eigenständigen industriellen 
Prüfungswesens aus der (jahrelang unerfüllt gebliebenen) Forde
rung nach der Anerkennung bzw. Gleichstellung der industriellen 
Facharbeiterpryfung 'zu erklären. Auf der einen Seite kam die 
Industrie nicht umhin, der ,.psychologischen und sozialen Bedeu· 
tung", die der Gesellenprüfung beigemessen wurde, Rechnung zu 
tragen, sie die Attraktivität der Industrielehre und damit 

ihre Rekrutierungschancen erhöhen. Auf der anderen Seite konn
te das Monopol des Handwerks im Prüfungswesen nur dann 
wirksam außer Kraft gesetzt werden; wenn industrielle Abschluß
prüfungen (ob nun von den Industrie- und Handelskammern, 
einzelnen industriellen Organisationen oder gar Einzelbetrieben 
durchgeführt) nicht beliebige Prüfungen waren, über deren I nhal
te und Standards die jeweils durchführenden Träger befanden. 
Sollte die industrielle Abschlußprüfung tatsächlich der hand
werklichen - normativ geregelten -Gesellenprüfung gleichwer
tig sein, so mußte sie ebenfalls bestimmten, allgemein verbindli
chen Standards unterliegen. Im einzelnen bedeutete dies, daß 

die Abschlußprüfung auf (den handwerklichen Lehrberufen 
vergleichbare) anerkannte Lehrberufe eingegrenzt werden 
mußte, • 

Minimalanforderungen (Prüfungsanforderungen) als allgemein
verbindliche Grundlage für die Durchführung von Abschluß
prüfungen definiert werden mußten und 

auf organisatorischer Ebene dafür getragen werden 
mußte, daß die vereinbarten - nicht normativ gesetzten 
Standards tatsächlich eingehalten wurden. 

Die sogenannte Klarstellung industrieller Lehrberufe, die Ab
grenzung der Lehrberufe gegen Spezialarbeiter- und Sonder
berufe sowie die E ingrenzung von Ausbildungs- und Prüfungs
inhalten und die Festlegung eines für die Durchführung der Ab
schlußprüfung allein zuständigen Trägers erscheinen daher als 
zwingende Konsequenz des Postulats nach Gleichstellung der 
Fachllrbeiterprüfung mit der Gesellenprüfung. Gleichwohl reicht 
dieser Erklärungsansatz allein nicht aus. Mit der Etablierung 
eines -eigenständigen industriellen Prüfungswesens wurden zwei
felsohne auch wesentliche Voraussetzungen fü( die Gleichstel
lung der Facharbeiterprüfung geschaffen und damit einem- aus 
der Sicht der um den Nachwuchs konkurrierenden Industrie -
akuten Erfordernis Genüge getan. Doch erklärt dies noch nicht, 
warum dabei ein Maß an Vereinheitlichung und Reglementierung 
teils angestrebt, teils realisiert wurde, das weit 'über die für das 
handwerkliche Prüfungswesen bestehenden rechtsverbindlichen 
Regelungen hinausging. 

Die Erklärung für den beschleunigten Auf- und Ausbau eines 
weitgehend zentralisierten und detailfiert geregelten Facharbei
terprüfungswesens seit Mitte der 30er Jahre dürfte vor allem in 
den besonderen Funktionsbedingungen des sich damals heraus
bildenden industriellen Ausbildungssystems zu suchen sein. 
Funktionsbedingungen, die im wesentlichen dadurch bestimmt 
waren, daß die Industrie zunehmend andersartig qualifizierte Ar
beitskräfte benötigte als in der handwerklichen Lehre (bzw. den 
an ihr eng orientierten Ausbildungsformen vieler Industriezweige 
und -betriebe) ausgebildet wurden, zugleich aber die gesetzliche 
Grundlage fehlte, eine speziell den industriellen Facharbeiter
bedarf berücksichtigende Berufsausbildung verbindlich durchzu
setzen. Vom Stand der industriellen Entwicklung her war hin
sichtlich der Qualifikationsprofile wie der Austauschbarkeit der 
benötigten Fachkräfte eine Reorganisation der industriellen 
Lehrlingsau;bildung unumgänglich geworden. Es fehlte indes der 
normative Rahmen eines Berufsbil.dungsgesetzes, der sicherge
s.tellt hätte, daß sich die Ausbildung in der Industrie nicht mehr 
nur primär aus der Notwendigkeit und Begrenzung der Produk
tion des Einzelbetriebs (und damit wiederum aus sehr speziali
sierten und divergierenden Ausbildungsinteressen) herleitete. 

Mit den Ordnungsarbeiten des DATSCH wurden zwar entspre
chend qualitative entwickelt 'und die Vor
aussetzungen für eine Anhebung und Vereinheitlichung des Aus
bildungsniveaus· in der Industrie geschaffen. Doch war dadurch 
keineswegs schon gewährleistet, daß die - vom Interesse der 
Industrie insgesamt gesehen -.benötigte Standardisierung und 
Qualitätssicherung der Industrie-Ausbildung bereits allgemein 
anerkannt wurde und in die betriebliche Ausbildungspraxis ein
ging. Da das industrielle Lehrverhältnis im Gegensatz zum hand-
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werkliehen Lehrverhältnis damals keinerlei rechtsverbindlichen 
Regelungen, sondern allein der freien Vertragsgestaltung unter
lag [8], konnten die Berufsordnungsarbeiten des DATSCH fak
tisch nur einen Orientierungsrahmen vorgeben. Ob und inwie
weit sich die Ausbildung an diesen Standards orientierte, blieb 
der einzelbetrieblichen Entscheidung überlassen. Die an der Ord
nungsarbeit beteiligten Fachverbände konnten zwar versuchen, 
auf die ihnen angeschlossenen Betriebe einzuwirken, doch 
lieh konnte sich das Bestreben um die Neuordnung nur auf clie 
Einsicht in die Notwendigkeit einer einheitlichen und systemati
schen industriellen Berufsausbildung stützen. Selbst die I nten
tion, über das Lehrvertragswesen eine direkte. Einflußnahme auf. 
die Zielsetzung der Ausbildung auszuüben (Technische Erzie
hung, 1936, S. 28) war bis 1942 auf die freiwillige Übernahme 
des Lehrvertragsmusters verwiesen: Die Ausbildung in einem an
erkannten Lehr- bzw. Anlernberuf k'onnte, mußte aber nicht Ge
genstand des Lehrvertrags sein. Erst recht galt dies für die inhalt
liche Ausrichtung der Ausbildung an den entwickelten Ordnungs
mitteln. 

Die Verbindlichkeitder industriellen Berufsordnungsmittel konn
te unter diesen Bedingungen seitens der Selbstverwaltungsorgane 
der Industrie allein über das Prüfungswesen hergestellt werden: 
Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlußprüfung war die 
Ausbildung in einem anerkannten Lehrberuf (Vereinheitlichung 
der Ausbildungsziele), Voraussetzung für den erfolgreichen Ab
schluß wiederum die Orientierung der betrieblichen Ausbildung 
an den festgelegten Ausbildungszielen, -inhalten und Prüfungs
anforderungen (Vereinheitlichung des Ausbildungsniveaus). Das 
Prüfungswesen bot sich also unter den gegebenen Umständen als 
der wirksamste Hebel an1 auch ohne gesetzlichen Apparat die 
Neuordnung der Facharbeiterausbildung nachdrücklicher durch
zusetzen. 

Wenngleich vor 1942 für die Lehrbetriebe in der gewerblichen 
Wirtschaft keine Verpflichtung bestand, die Lehrlinge zur Ab
schlußprüfung zu führen, so übte doch die psycholqgische und 
soziale Bedeutung eines anerkannten Ausbildungsbeschlusses 
(und nicht zuletzt darin begründete Favorisierung der handwerk
lichen Lehre durch die Jugendlichen) genügend Anreiz aus, um 
einen Großteil der Betriebe über die Prüfungsanforderungen mit
telbar auch zu einer größeren Einheitlichkeit der Ausbildungs
ziele wie des Ausbildungsniveaus zwingen zu können. Verstärkt 
wurde dies gegen Ende der 30er Jahre durch die im Rahmen der 
Berufslenkungsmaßnahmen dem Arbeitsamt zugewiesene Lehr
stellengenehmigung. Mit der generellen Einführung industrieller 
Prüfungsanforderungen schließlich war vollends die Möglichke)t 
gegeben, trotz des fehlenden ,rechtlichen Rahmens im Interesse 
einer einheitlichen und systematischen industriellen Berufsaus
bildung auf das einzelbetriebliche Ausbildungsverhalten steuernd 
einzuwirken. 

Insofern war der Ansatz nur konsequent, über 

di.e Vereinheitlichung von Prüfungsregelungen, 

die detaillierte Festsetzung der Prüfungsanforderungen sowie 

die Funktion der Abschlußprüfung als Kontrollinstrument der 
betrieblichen Ausbildungspraxis [9) 

Einfluß auf die normativ so gut wie ungeregelte I ndustrie-Ausbil
dung zu nehmen. Als Hypothese formuliert: Dem Prüfungswesen 
kam damals wesentlich die Funktion zu, gewissermaßen in Kom
pensation des fehlenden gesetzlichen RahmensdieHerausbildung 
einer eigenständigen, qualitativ am andersgearteten Bedarf der 
Industrie ausgerichteten Lehrlingsausbildung generell durchzu
setzen. 

Vor diesem Hintergrund wird erklärlich, warum zu Beginn der 
Entwicklung des industriellen Prüfungswesens ein größeres Maß 
an Vereinheitlichung angestrebt und zum Teil realisiert wurde, 
als es im gegenwärtigen beruflichen Prüfungswesen besteht. Die 
Notwendigkeit zur Vereinheitlichung wie auch ihre Ausprägung 
leiteten sich dabei nicht 'So sehr aus der Funktion der Abschluß-

prüfung als individuellem Leistungsnachweis (und dem Gebot 
nach Vergleichbarkeit der Leistungen) ab als vielmehr aus jener 
spezifischen Funktion, die dem Prüfungswesen in dieser Ent
wicklungsphase des Berufspildungssystems Und in die
sem Zusammenhang sei ab.schließend die Frage aufgeworfen, in
wieweit sich nicht aus dieser spezifischen Funktion inhaltlich 
wie methodisch ein g·anz bestimmtes Verständnis von Vereinheit
lichung herausgebildet hat, das auch die bildungspolitischen 
Kontroversen der vergangenen drei Jahrzehnte über die Berufs
bildung maßgeblich mitbestimmte und nicht zuletzt auch in die 
aktuelle Diskussion über die Weiterentwicklung des Prüfungs
wesens eingegangen ist. Ein Verständnis, das den Begriff Verein
heitlichung primär mit Normung, Zentralisierung und .. Gleich
schaltung" verknüpft und dadurch die inhaltliche Problematik 
des Bestrebens um Einheitlichkeit weitgehend auf eine Ausein
andersetzung um die Kompetenzen reduziert hat. Wenn dies zu
trifft, so wäre es allerdings nicht damit getan, lediglich den Stel
lenwert der Vereinheitlichung als b}ldungspolitischer Zielstrate
gie neu zu bestimmen. Zu überdenken wäre dann viefmehr, ob es 
nicht den Begriff selbst neu zu definieren gilt, um der Gefahr zu 
entgehen, daß mit der Weiterentwicklung des beruflichen Prü
fungswesens unter Verweis auf die Leistungsvergleichbarkeit und 
Kontrollgerechtigkeit zwar eine stärkere formale Vereinheitli
chung bewirkt, faktisch jedoch Vergleichbarkeit und Gerechtig
keit und damit materielle Einheitlichkeit eher verhindert wird. 

Anmerkungen 

11] Um die vereinzelten Bestrebungen zusammenzufassen, wurde 1925. 
der .,Arbeitsausschuß für Berufsbildung" gegründet. Zwar gehörten 
diesem Ausschuß, dessen Federführung beim Reichsverband der Deut
schen 1 ndustrie lag, sowohl die handwerklichen und die industriellen 
Verbandsorganisationen als auch die Handwerks- und Industrie- und 
Handelskammern an, doch konzentrierten sich die Arbeiten des Aus
schusses eindeutig auf das Ziel, die Industrielehre zu verbessern. 

[2] So verweist z. B. Küch darauf, daß Teile der Industrie ausdrücklich für 
die Loslösung vom Handwerk und ein eigenständiges Prüfungswesen 
plädierten (vgl. Küch, 1937, S. 36). 

[3] Die Situation der industriellen Lehrlingsausbildung war nicht nur da
durch gekennzeichnet, daß rein quantitativ mehr eine .,Lehrlingshal
tung" denn eine .,Lehrlingsausbildung" betrieben wurde. Hinzu kam 
noch eine außerordentliche Heterogenität hinsichtlich der Berufs
bezeichnungen wie der ihnen jeweils zugrundegelegten Qualifikations
profile. Und dies nicht nur innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige 
und Fachverbände (vgl. Banner, 1977, S. 56). 

[4] Das Lehrvertragsmusterwar von der Reichswirtschaftskammer gemein
sammitder Deutschen Arbeitsfront und der Hitler-Jugend beschlossen 
worden und Anfang 1935 den G_liederungen der Organisation der ge
werblichen Wirtschaft vom Leiter der Reichswirtschaftskammer zur 
Anwendung überwiesen worden (Küch, 1937, S. 34). 

[51 Bei der Ordnungsarbeit wurde allerdings zwischen .,Facharbeiterberuf'! 
und .,Lehrberuf" unterschieden. Die Voraussetzung für die Ausübung 
eines Facharbeiterberufs war eine auf diesen Beruf gerichtete Ausbil
dung in einem Lehrberuf, wobei Lehrberufe sovyohl für einen wie für 
eine Gruppe von Facharbeiterberufen in Betracht kommen konnten 
(Technische Erziehung •. 1937, S. 1 5). 

[6] Für laufende Lehrverhältnisse, die nicht als Ausbildung in einem aner: 
kannten Lehrberuf gelten konnten, wurde eine Übergangszeit einge
räumt, um diesen Lehrlingen ebenfalls einen durch die Prüfung bestä
tigten Abschluß zu ermöglichen. 

[7] Einen Überblick dazu gibt Schleip, 1941, S. 322-338. 

[8] Anders im Handwerk. Hier schrieb die Gewerbeordnung vor, daß ein 
Lehrvertrag schriftlich binnen vier Wochen nach Beginn der Lehre ab
zuschließen war und u. a. enthalten mußte: Die Bezeichnung des 
Gewerbes, oder des Zweiges der gewerblichen Tätigkeit, in der die 
Ausbildung erfolgen sollte, die Angabe der Dauer der Lehrzeit sowie 
die Aufgabe der gegenseitigen Leistungen (vgl. Birkenholz, 1931, 
S.97). 

[.9] Die Bedeutung der Abschlußprüfung für die Kontrolle der Ausbildungs
qualität wird in der damaligen Literatur wiederholt hervorgehoben, 
nicht zuletzt auch durch das Reichsinstitut für Berufsausbildung in 
Handel und Gewerbe, das im Dezember 1939 folgende Würdigung vor
nimmt: .,Durch die Facharbeiter- und Gehilfenprüfungen werden neben 
mannigfachen anderen vor allem drei sehr wichtige Feststellungen ge
troffen; es wird nämlich durch sie festgestellt, ob gut, ob planmäßig 
und ob einheitlich ausgebildet wird." (Berufsausbildung in Handel und 
Gewerbe,1939,S.313). 
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Zum Problem des Berufswahldilemmas 

Überlegungen zu der Auffassung: "Besser irgendeine als gar keine Berufsausbildung" 
anhand einer Berufswahluntersuchung 

Die Relation von Angebot und Nachfrage auf dem Markt der 
Ausbildungsstellen zeigt eine für Ju
gendliche bedrohliche Tend!!nz. Die Ausbildungsplatz-Bilanzen 
weisen seit einigen Jahren ein Angebotsdefizit aus, und dies, ob
wohl sich die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse 
während dieser Zeit außerordentlich stark erhöht hat. Eine wach
sende Zahl· von Jugendlichen bleibt ohne Ausbildungsmöglich
keit, obwohl sie geeignet und geneigt sind, eine Berufsausbildung 
i.,!, dualen System zu durchlaufen. Die in den letzten Jahren an
gestiegene und in den nächsten Jahren (bis 1982) noch weiter 
ansteigende Nachfrage nach Ausbildungsplätzen erfordert also 
ein zusätzliches Angebot an Ausbildungsplätzen, wenn nicht ein 
erheblicher Teil eines Altersjahrganges von vornherein deshalb 
keine Ausbildung beginnen kann, weil nicht die entsprechenden 
Möglichkeiten bestehen. 

Jedoch ist das Problem der Ausbildungsnot nicht alleinmit einer 
quantitativen Ausweitung der Zahl der Ausbildungsplätze sinn
voll für die betroffenen Jugendlichen gelöst. So kann und darf 
die Erhöhung des Ausbildungsplatzangebots nicht darüber hin
wegtäuschen, daß Jugendliche wieder stärker auf solche Ausbil
dungsstellen im klein- und mittelbetriebliehen Bereich zurück
greifen müssen, die nicht selten nur eine Ausbildung auf einem 
vergleichsweise niederen Niveau bieten und, obwohl in diesen 
Ausbildungsbetrieben und -berufen die Chancen einer ausbil

Beschäftigung nach der Ausbildung nur sehr 
gering sind [1], kaum Transferqualifikationen im Sinne der be
ruflichen Mobilität ermöglichen [2]. Selbst wenn sich für 1978/ 
79 das zusätzliche Ausbildungsplatzangebot an attraktiven Aus
bildungsanteilen etwas günstiger als in den vergangenen Jahren 
darstellt, so mangelt es weiterhin an Ausbildungsmöglichkeiten 
in qualifizierten Ausbildungsberufen. Die steigende Zahl von 
Auszubildenden in kürzeren Ausbildungsgängen und die Schaf
fung von Sonderausbildungsgängen bergen die Gefahr in sich, 
weder dem gesamtgesellschaftlichen Qualifikationsbedarf noch 
den Ausbildungswünschen der Ausbildungsplatzsuchendl!n ent
gegenzukommen. 

Besser irgef1deine als gar keil)e Berufsausbildung 
-eine sinnvolle Strategie? 

Angesichts dieser Situation blieb und bleibt Immer mehr Jugend
lichen nichts anderes übrig, als sich Berufen zuzuwenden, die 
mil: ihren Wünschen und Plänen kaum hoch etwas 

zu tun haben. Sie handeln mehr und mehr nach der Maxime: 
Lieber irgendeine als gar keine Berufsausbildung. 

Es kommt hinzu, daß die Kapazitäten der weiterführenden 
Schulen wie der Hochschulen ebenfalls stark ausgelastet sind, so 
daß ein Teil der Jugendlichen, die sonst eine Ausbildung in Fach
schulen und Hochschulen absolvieren würden, nun auf den 
Markt für Ausbildungsstellen tritt und dazu beiträgt, die übrigen 
Bewerber insbesondere von den attraktiveren Ausbildungsstellen 
zu verdrängen. Offensichtlich haben sich bereits viele Eitern auf 
diese Situation eingestellt bzw. mit ihr abgefunden, denn wie 
aus neueren Untersuchungen über den Übergang der Jugendli
chen vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem hervorgeht, 
vertreten sehr viele Eitern uneingeschränkt die Meinung, daß 
-wenn man für den gewünschten Beruf keinen Ausbildungsplatz 
findet- eine andere Ausbildung besser sei als gar keine. [3]. 

Dabei steht diese - nicht nur von Eitern vertretene, sondern 
auch als politische Zielvorgabe zu findende - Auffassung mit 
solchen statistischen Befunden in Einklang, die aussagen, daß 
das Beschäftigungsrisiko für Absolventen einer beruflichen Aus
bildung -zumindest vorläufig -noch niedriger liegt als das für 
nicht ausgebildete Jugendliche, weshalb von den Betroffenen 
wie auch in der Öffentlichkeit eine Berufsausbildung als unbe
dingt notwendig für die Behauptung auf dem Arbeitsmarkt an
gesehen wird. Beruhigend für die Eitern und die interessierte 
Öffentlichkeit wirkt außerdem die Argumentation, daß der 
Verzicht auf einen ursprünglichen Berufswunsch u,nd die Wahl 
eines anderen angebotenen Ausbildungsganges ein durchaus ver
tretbarer Kompromiß sei zwischen der Entwicklung auf dem· 
Ausbildungsstellenmarkt und den Interessen und Bedürfl)issen 
der Jugendlichen selbst und daß dieser Kompromiß so proble
matisch für die Betroffenen nun auch wieder nicht sein könne, 
da doch Berufswahluntersuchungen zeigen, wie wenig frei und 
wie stark beeinflußt von Milieubedingungen und zufälligen loka
len Gegebenheiten diese Wahl auch in Zeiten eines Überangebo
tes an Ausbildungsplätzen getroffen wird. 

Jedoch erscheint die Strategie des besser irgendeine Ausbildung 
als keine aus zwei Gründen nicht hinreichend zu sein. Erstens 
kann sie die künftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent
wicklung gefährden, weil Jugendliche wieder stärker auf Ausbil
dungsplätze zurückgreifen müssen, an den·en bereits während der 
Ausbildung entwertete Qualifikationen vermittelt und kaum 

Voraussetzungen für ein mobiles Verhalten grund-


